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Arbeitsrecht 
(Nr. 63/2004) 

 
Abfindungsanspruch und  

Einverständnis des Arbeitgebers zur 
Eigenkündigung - Sozialplan 

 
Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln entschied: 
 
1. 
Durch den Verzicht auf einen Teil der Kündigungsfrist erklärt 
der betroffene Arbeitgeber nicht sein Einverständnis mit der 
Kündigung des Arbeitnehmers. 
 
2. 
Voraussetzung für die Erhaltung eines Sozialplananspruchs 
auch bei einer Eigenkündigung ist, dass der Arbeitnehmer von 
einem geplanten Personalabbau betroffen wäre. 
 
Urteil des LAG Köln vom 28. Juni 2002 
Aktenzeichen : 11 Sa 1019/01 
 
Veröffentlicht: Arbeitsrecht im Betrieb Nr. 1/2004 
13.03.2004 


